
 AKTION LICHTHERZ

Die FreizeitSchrift unterstützt 
mit ganzem Herzen und bestem 
Gewissen die Arbeit des Vereins 
„Haiti Kinder Hilfe e.V.“.
Unter dem Motto „LICHTHERZ“ 
werden zur Weihnachtszeit 5€ 
pro verkaufter Anzeige auf das 
Spendenkonto der „Haiti Kinder 
Hilfe“ überwiesen. Weitere Infos 
unter: www.haitikinderhilfe.de

 GESTALTUNG

Unsere Grafik-Agentur 
gestaltet gerne Ihre Anzeige 
zu folgenden FZS-Festpreisen:

Anzeige 1:  +20  €
Anzeige 2:  +30 €
Anzeige 3,4:  +40 €
Anzeige 5,6: +60 €
BannerGIF: +20 €

Umgestaltung: - 50 %

 RABATTIERUNG

Partnerschaft GOLD 
(7 Schaltungen):  -15%

Partnerschaft SILBER 
(5 Schaltungen):  -10%

Partnerschaft BRONZE
(3 Schaltungen):  -  5%

 SONDERWERBEFORMEN 

10.000 FLYER-BEILAGEN  555 €

SERIE: EXPERTENTIPP  995 € 
7 x 1/3 Seite Redaktionstext

Weitere Werbeformen auf Anfrage.

 DATEN-SPEZIFIKATION 
(bei Lieferung fertiger Anzeigen)

JPEG- oder TIF-Bild mit 300 dpi 
Auflösung (bei sehr kleiner Schrift 
600 dpi) oder druckreifes PDF mit 
eingebetteten Schriften und Bildern.
Jeweils immer als Druckfarben 
(cmyk) und in entsprechendem 
Format. Nur bei randabfallenden 
Anzeigen ist ein Beschnittzusatz 
von 3mm und Schneidemarken 
notwendig. 

BAYregio-Bannerwerbung: 
510 x 50 Pixel, GIF mit max. 13 kB

>>> daten@FreizeitSchrift.de

Für notwendige, drucktechnische Anpas-
sungen wird keine Haftung übernommen.

Alle Preisangaben zzgl. MwSt.

MEDIADATEN 
AUFLAGE: 10.000 
ERSCHEINUNG: 7x jährlich

TECHNISCHE DATEN: 
Din A4, 32-40 Seiten, 
durchgehend 4-farbig

VERTEILUNG: Andechs, Bernried, 
Diessen, Feldafing, Herrsching, 
Hohenpeißenberg, Inning, Pähl, 
Peißenberg, Peiting, Polling, 
Pöcking, Raisting, Schongau, 
Seefeld, Seeshaupt, Starnberg, 
Tutzing, Weilheim, Wessling, 
Wörthsee

 ANZEIGENRESERVIERUNG:

Tel.: 088 07-22 58 57-0
Fax: 088 07-22 58 57-1
Mobil: 01 70-2 01 42 86 

 >>> anzeigen@FreizeitSchrift.de

 REDAKTIONS- 
 UND ANZEIGENSCHLUSS: 

12.12.09  >  Jan./Febr. ‘10
13.02.10  >  März/April ‘10
17.04.10  >  Mai/Juni ‘10
19.06.10  >  Sonderausgabe Juli
18.07.10  >  Aug./Sept. ‘10
18.09.10  >  Okt./Nov.‘10
06.11.10  >  Sonderausgabe Dez.

Stand: Dezember 2009

Gilda Taron-Dahms
www.grafik-de-sign.de

ANZEIGE 1  
45 x 53 mm (hoch) 65 €
+ 1/4 Seite PR-Text +30 €

ANZEIGE 2 
45 x 109 mm (hoch) 125 €
95 x 53 mm (quer) 145 €
+ 1/2 Seite PR-Text + 50 €

ANZEIGE 3 
145 x 53 mm (quer) 195 €
+ 1/2 Seite PR-Text + 50 €

ANZEIGE 4 (1/4 Seite) 
95 x 138 mm (hoch1) 325 €
194 x 68 mm (quer) 325 €
50 x 280 mm (hoch2) 345 €
+ 3/4 Seite PR-Text + 80 €

ANZEIGE 5 (1/2 Seite) 
194 x 138 mm (quer) 495 €
95 x 280 mm (hoch) 495 €
+ 1/1 Seite PR-Text + 100 €
Aufschlag U2, U3: 10%

ANZEIGE 6 (1/1 Seite)

210 x 297 mm (+3mm) 695 €
Aufschlag U2, U3, U4: 10%
+ 1/1 Seite PR-Text + 100 €

 PREISE
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 BANNERWERBUNG 

Für einen Aufpreis von nur 95 € 
erhalten Sie zusätzlich zu Ihrer 
Anzeigenschaltung in der Freizeit-
Schrift einen einjährigen Premium-
eintrag auf dem Internetportal 
BAYregio.de.
Er wird als Bannerwerbung inkl. 
Verlinkung zu Ihrer Firmen-Home-
page über der Branchenübersicht 
des jeweiligen Ortes platziert.



Für alle Werbeträger der „FreizeitSchrift“ – im fol-
genden Verlag genannt – gelten ausschließlich 
die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen“: 

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Ver-
trag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonsti-
gen Inserenten in der FreizeitSchrift zum Zwecke 
der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung 
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluß ab-
zurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist 
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeigen abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der im Satz 1 genannten Frist ab-
gerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, in-
nerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genann-
ten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzei-
genmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die 
der Verlag zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Ge-
walt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen aus-
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auf-
traggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt wer-
den kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

6. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Bei-
lagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckun-
terlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

7. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise un-
leserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-

derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsmin-
derung oder Rückgängigmachung des Auftrages.

8. Probeauszüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesand-
ten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

9. Erhält der Verlag die Anzeigenunterlagen nicht 
rechtzeitig zum Anzeigenschluss, ist der Verlag 
ermächtigt, die ihm am besten geeignet erschei-
nenden Unterlagen zur Anzeigengestaltung zu 
verwenden.

10. Der Verlag ist außerdem berechtigt, vom Auf-
traggeber Ersatz in voller Höhe des schriftlich oder 
telefonisch vereinbarten Anzeigenpreises zuzüglich 
Mehrwertsteuer zu verlangen, wenn die Anzeigen-
vorlage nicht bis zum Anzeigenschluss beim Verlag 
eingegangen ist.

11. Anzeigenschluss für fertig gestaltete Anzeigen 
wird bei Anzeigenauftrag mitgeteilt. In der Regel 7 
Tage vor Erscheinungstermin.
Die Unterlagen für vom Verlag zu gestaltende An-
zeigen müssen mindestens 5 Tage vor Anzeigen-
schluss beim Verlag eingegangen sein. Andernfalls 
übernimmt der Verlag für fehlerhafte Gestaltung 
keine Haftung.

12. Änderungen für Anzeigen aus laufenden Verträ-
gen müssen ebenfalls 5 Tage vor Anzeigenschluss 
beim Verlag eingegangen sein, sonst kann für kor-
rekte Ausführung der Änderungswünsche keine 
Haftung übernommen werden.
Für Fehler aus telefonischen Übermittlungen jeder 
Art wird nicht gehaftet.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rech-
nung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe 
für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt.
Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab In-
krafttreten auch für laufende Aufträge.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezah-
lung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. 

15. Kosten für die Anfertigung bestellter Anzeigen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Vom Auftraggeber angelieferte Druckunter-
lagen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur 
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages, sofern nicht schriftlich eine andere Ver-
einbarung getroffen wurde.

17. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung 
des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und Leis-
tungen von Schadensersatz. Insbesondere wird auch 
kein Schadensersatz für nicht veröffentlichte oder 
nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet.

18. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch 
höhere Gewalt (z. B. Streik, Beschlagnahme und 
dergleichen) hat der Verlag Anspruch auf volle 
Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn 
die Aufträge mit 80% der garantierten verkauften 
Auflage erfüllt sind.

19. Bei Zahlungsverzug ist der Verlag berechtigt, 
ohne Nachfristsetzung unter Belastung aller Rabat-
te vom Vertrag zurückzutreten.

20. Rücktrittsrecht: Nur schriftlich. Für alle Um-
schlagseiten 6 Wochen, sonst 3 Wochen vor Anzei-
genschluss.

21. Unterschriften auf Anzeigenverträgen können nur 
von eigens dazu durch die jeweilige Firma schriftlich 
ermächtigten Personen geleistet werden.

22. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichts-
stand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche 
des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend ge-
macht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Ver-
tragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
gelegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart.

(Stand: November 2008)

„Das Kleingedruckte“ Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigenschaltungen in „Die FreizeitSchrift“

KONTAKT:
RUCK redaktion & kommunikation
Bahnhofstr.24 
86911 Dießen am Ammersee
>>> redaktion@FreizeitSchrift.de

HERAUSGEBER: 
Sascha Ruck

 ANZEIGENRESERVIERUNG:

Tel.: 088 07-22 58 57-0
Fax: 088 07-22 58 57-1
Mobil: 01 70-2 01 42 86 

 >>> anzeigen@FreizeitSchrift.de

ZAHLUNGSFRIST:
21 Tage ab Rechnungszugang;
Bei Zahlung innerhalb 7 Tagen
2% Skonto

MEDIADATEN 

Die FreizeitSchrift, das Lokaljournal mit Herz, informiert über die Vielfalt, 
die Stärken und die positiven Seiten im Fünf Seen Land und im Pfaffenwinkel.

Die Spannweite reicht vom Einkaufsbummel durch heimische Geschäfte 
über Sport-, Kultur- und Gastronomieangebote bis hin zur klimatischen 
Energiewende und zu alternativen Heilmethoden. Wertvolle Tipps zur 
individuellen Freizeitgestaltung und ein ausführlicher Terminkalender für 
Veranstaltungen aller Art runden die Themenpalette ab.

Herzstück der Zeitschrift sind Portraits sozialer Einrichtungen, gemeinnüt-
ziger Vereine und hilfsbereiter Personen aus der Nachbarschaft. Menschen, 
die viel zu sagen haben aber nur selten zu Wort kommen!

Das Gesamtkonzept der FreizeitSchrift wird von vier Säulen getragen: 
Regionale Entwicklung, soziales Engagement, Klima- und Umweltschutz 
sowie sinnvolle Freizeitgestaltung.

Zielgruppe sind Menschen aller Altersstufen mit Herz, Hirn, Humor und der 
Devise „Leben und leben lassen“.

AUFLAGE: 10.000 
ERSCHEINUNG: 7x jährlich

VERTEILUNG: Andechs, Bernried, 
Diessen, Feldafing, Herrsching, 
Hohenpeißenberg, Inning, Pähl, 
Peißenberg, Peiting, Polling,
 Pöcking, Raisting, Schongau, 
Seefeld, Seeshaupt, Starnberg,  
Tutzing, Weilheim, Wessling, 
Wörthsee

  ANZEIGENRESERVIERUNG:

 Tel.: 088 07-22 58 57-0
Fax: 088 07-22 58 57-1
Mobil: 01 70-2 01 42 86 
 >>> anzeigen@FreizeitSchrift.de

Hohenpeißenberg, Inning, Pähl, 

Seefeld, Seeshaupt, Starnberg,  

 Tel.: 088 07-22 58 57-0
Fax: 088 07-22 58 57-1




